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1 1.1		 Begründung einer eingetragenen Partnerschaft 

Seit 1.1.2010 besteht in Österreich die Möglichkeit, dass sich volljährige 
gleichgeschlechtliche PartnerInnen im Rahmen einer sog. „eingetragene 
Partnerschaft“ zu einer Lebensgemeinschaft auf Dauer verbinden und 
damit rechtlich einen ähnlichen Status wie EhepartnerInnen erlangen. Die 
Rechtsgrundlage ist das „Bundesgesetz über die eingetragene Partner-
schaft – Eingetragene Partnerschaft-Gesetz“ – kurz: EPG (BGBl I Nr 
135/2009). Personen, die verheiratet sind oder in einer eingetragene 
Partnerschaft leben, können keine eingetragene Partnerschaft eingehen, 
ebenso ist die eingetragene Partnerschaft für Personen verschiedenen 
Geschlechts ausgeschlossen. 

Vor der Eintragung der Partnerschaft wird ein Ermittlungsverfahren über 
die Fähigkeit zur Eintragung der Partnerschaft durchgeführt. Vorausset-
zungen für die Verpartnerung sind:

	 Gleichgeschlechtlichkeit
	 Volljährigkeit: Nur volljährige, geschäftsfähige Personen können eine 

eingetragene Partnerschaft begründen. Männer und Frauen werden  
mit dem vollendeten 18. Lebensjahr volljährig und damit partnerschafts-
fähig. 

	 Geschäftsfähigkeit: Eine beschränkt geschäftsfähige volljährige Person 
bedarf zur Begründung der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 
Diese Einwilligung kann im Fall der Verweigerung durch das Gericht auf 
Antrag der beschränkt geschäftsfähigen Person ersetzt werden.

	 Keine aufrechte andere gleichgeschlechtliche eingetragene Partner-
schaft

	 Keine Ehe bzw. keine Ehe mehr (rechtskräftige Scheidung)
	 Verwandte in gerader Linie und voll- oder halbbürtige Geschwistern 

sowie Adoptivelternteil und Adoptivkind (und dessen Nachkommen) 
können keine eingetragene Partnerschaft begründen.

Folgende Urkunden werden je PartnerIn benötigt:

	 Abschrift aus dem Geburtenbuch (nicht älter als 6 Monate)
	 Staatsbürgerschaftsnachweis
	 Heiratsurkunden aller Vorehen bzw. Partnerurkunden aller früheren 

eingetragenen Partnerschaften
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	 Nachweis der Auflösung aller Vorehen bzw. aller früheren eingetragenen 
Partnerschaften (z. B. Scheidungsbeschluss, Sterbeurkunde)

	 Nachweis der akademischen Grade
	 Lichtbildausweis
	 Bei AusländerInnen bzw. AsylwerberInnen können weitere Dokumente 

angefordert werden.

Bei der Anmeldung für die Eintragung einer eingetragenen Partnerschaft 
fallen Kosten in Höhe von ca. ! 50.— an (Stand September 2011).

Der Akt des Ermittlungsverfahrens über die Befähigung zur Eintragung der 
Partnerschaft würde dann von der eigentlich zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde an jene Bezirksverwaltungsbehörde, vor der die Partner-
schaft eingetragen wird, übermittelt. 

Da nicht alle Bezirksverwaltungsbehörden in Österreich die Möglichkeit 
anbieten, in einem feierlichen Rahmen – ähnlich einer Hochzeit – die Ver-
partnerung vorzunehmen, sollte ein Zuständigkeitswechsel überlegt wer-
den, wenn man eine Zeremonie möchte. In der Bezirksverwaltungsbehörde 
Innsbruck-Stadt ist beispielsweise die Eintragung einer Partnerschaft im 
feierlichen Rahmen im Trauungssaal möglich.

Die „Verpartnerung“ erfolgt bei der Bezirksverwaltungsbehörde (Adressen 
siehe unter „Wichtige Adressen“), nicht am Standesamt. Die PartnerInnen 
müssen persönlich gleichzeitig anwesend sein, Zeugen sind nicht vorgese-
hen. Die Begründung bzw. die gerichtliche Auflösung einer eingetragenen 
Partnerschaft wird von den Bezirksverwaltungsbehörden im sog. Partner-
schaftsbuch beurkundet. Zuständig für die Führung des Partnerschafts-
buches ist die Bezirksverwaltungsbehörde des Wohnsitzes bzw. gewöhn-
lichen Aufenthaltes eines/einer Partners/Partnerin. Die „Verpartnerung“ 
kann bei jeder Bezirksverwaltungsbehörde erfolgen. 

Für eingetragene Partnerschaften wird eine „Partnerurkunde“ ausgestellt. 
Pro Urkunde fallen Kosten von ! 9,30 an (Stand September 2011). Unter Um-
ständen muss auch eine Antragsgebühr in Höhe von ! 14,30 entrichtet 
werden. Eine Partnerurkunde kann auch nach Auflösung der Partnerschaft 
ausgestellt werden.
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In manchen Staaten ist für die Begründung einer eingetragenen Part-
nerschaft mit einer Person mit österreichischer Staatsbürgerschaft oder 
österreichischem Personalstatut (in Österreich anerkannte Flüchtlinge im 
Sinne der Genfer Konvention, Staatenlose und Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz oder wenigstens dauerndem Aufenthalt 
in Österreich) die Vorlage eines Nachweises der Fähigkeit zur Begründung 
einer eingetragenen Partnerschaft erforderlich. Durch diesen Nachweis 
wird von der zuständigen österreichischen Bezirksverwaltungsbehörde 
bescheinigt, dass der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft nach 
österreichischem Recht keine Hindernisse entgegenstehen. Beschränkt 
geschäftsfähige, volljährige Personen benötigen für die Ausstellung eines 
Partnerschaftszeugnisses die Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin/
des gesetzlichen Vertreters.

Die eingetragene Partnerschaft endet mit dem Tod oder der Todeserklä-
rung eines/einer eingetragenen Partners/Partnerin oder durch gerichtliche 
Auflösungsentscheidung.

1.2		G leiche Rechte und Pflichten

In der eingetragenen Partnerschaft herrscht der Gleichberechtigungs-
grundsatz. Die PartnerInnen haben im Verhältnis zueinander die gleichen 
Rechte und Pflichten. An gemeinsamen Pflichten nennt das EPG vor allem 

	 umfassende partnerschaftliche Lebensgemeinschaft und Vertrauens-
beziehung

	 das gemeinsame Wohnen
	 die anständige Begegnung 
	 den gegenseitigen Beistand
	 die Mitwirkung im Erwerb des/der anderen.

1.3		 Partnerschaftliche Lebensgemeinschaft

Die Lebensgemeinschaft soll von den PartnerInnen unter Rücksichtnahme 
aufeinander mit dem Ziel der vollen Ausgewogenheit ihrer Beiträge einver-
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nehmlich gestaltet werden. Von der einvernehmlichen Gestaltung kann von 
einem/einer PartnerIn einseitig abgegangen werden, wenn dem kein wich-
tiges Anliegen des/der anderen entgegensteht oder wenn das Anliegen 
des/der einen Partners/Partnerin aus persönlichen Gründen wichtiger ist 
als das des/der anderen. Wichtige persönliche Gründe, aus denen etwa 
von Grundsatz des gemeinsamen Wohnens einseitig abgegangen werden 
kann, sind eine auswärtige berufliche Weiterbildung oder die Pflege von 
Angehörigen.

1.4		W ohnen

Gehört die Wohnung, in der die eingetragenen PartnerInnen leben, nur 
einem/einer PartnerIn, so hat der nicht verfügungsberechtigte Teil, der an 
der Wohnung ein dringendes Wohnbedürfnis hat, einen Schutz auf Erhal-
tung der Wohnmöglichkeit. Der verfügungsberechtigte Teil hat alles zu un-
terlassen bzw. vorzukehren, damit der andere die Wohnung nicht verliert.

1.5		N ame

Die Begründung einer eingetragenen Partnerschaft entfaltet nicht automa-
tisch namensrechtliche Wirkungen, vor allem bestimmt das EPG keinen 
gemeinsamen Familiennamen. 

Bei einer eingetragenen Partnerschaft behalten also zunächst die Part-
nerInnen ihren bisherigen Namen bei. Wünschen die PartnerInnen einen 
gemeinsamen Nachnamen, muss dies bei der Bezirksverwaltungsbehörde 
im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung der Fähigkeit zur Eintragung der 
Partnerschaft vor Eingehen der Partnerschaft beantragt werden. Im Wege 
einer behördlichen Namensänderung (gem. Namensänderungsgesetz) 
kann entweder ein 

	 gemeinsamer Nachname gewählt werden oder
	 ein Doppelname, gebildet aus dem bisherigem Namen und dem Namen 

des/der Partnerin (vor- oder nachgestellt). Diese beiden Namen werden 
aber nicht – anders als bei EhepartnerInnen – durch einen Bindestrich 
verbunden. 
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	 Ein (Nach-)Namenstausch zwischen den eingetragenen PartnerInnen ist 
nicht möglich. 

Jeder Antrag auf Namensänderung ist mit ! 16,40 Stempelgebühr 
(Stand September 2011) sowie Beilagen mit ! 3,90 pro Bogen (jedoch nicht 
mehr als ! 21,80 je Beilage) zu vergebühren. Die Kosten einer Namens-
änderung betragen daher durchschnittlich insgesamt bis zu ! 40,-. Im Üb-
rigen sind Namensänderungen im Zuge einer Verpartnerung verwaltungs-
abgaben- und gebührenbefreit. Bei der Begründung eines Doppelnamens 
handelt es sich übrigens um zwei Anträge.

1.6		S chlüsselgewalt

Jene/r PartnerIn, der/die den Haushalt führt und keine eigenen Einkünfte 
hat, besitzt die sog. Schlüsselgewalt. Damit vertritt der/die haushaltsfüh-
rende PartnerIn den/die andere/n bei den Rechtsgeschäften des täglichen 
Lebens, die er/sie für den gemeinsamen Haushalt schließt, sofern sie ein 
den Lebensverhältnissen beider PartnerInnen entsprechendes Maß nicht 
übersteigen, es sei denn, der/die andere dem Dritten zu erkennen gibt, 
dass er/sie nicht vertreten werden will. Kann der Dritte nicht erkennen, 
dass ein Fall von Schlüsselgewalt vorliegt, dann haften beide PartnerInnen 
zur ungeteilten Hand.

1.7		 Mitwirkung im Erwerb deR anderen

Bei der Pflicht zur Mitwirkung im Erwerb der anderen handelt es sich um 
einen Unterfall der Beistandspflicht. Beide PartnerInnen haben eine Mitwir-
kungspflicht im Erwerb des/der anderen – soweit dies zumutbar und nach 
den Lebensverhältnissen beider üblich ist und nichts anderes vereinbart 
wurde. Wer im Erwerb des/der anderen mitwirkt, hat einen Anspruch auf 
angemessene Abgeltung. Die Höhe dieses Anspruchs richtet sich nach 
Art und Dauer der Leistungen. Hier sind die gesamten Lebensverhältnisse 
und auch die gewährten Unterhaltsleistungen angemessen zu berücksich-
tigen. Der/dem mitwirkenden PartnerIn steht also nicht ein ziffernmäßig 
bestimmter Anspruch auf Vergütung für geleistete Arbeitszeit zu, sondern 
eine Art Gewinnbeteiligungsanspruch. Dieser Anspruch ist vererblich, un-
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ter Lebenden oder von Todes wegen übertragbar und verpfändbar, soweit 
er durch Vertrag anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht worden ist. 
Der Anspruch auf Abgeltung verjährt innerhalb von sechs Jahren und kann 
somit rückwirkend für die letzten sechs Jahre geltend gemacht werden. In 
der Praxis wird die Mitwirkung im Erwerb des/der anderen – wenn über-
haupt – meist erst bei Auflösung der Partnerschaft eine Rolle spielen.

1.8		U nterhalt

Die eingetragenen PartnerInnen haben nach ihren Kräften und gemäß der 
Gestaltung ihrer Lebensgemeinschaft zur Deckung der ihren Lebensver-
hältnissen angemessenen Bedürfnisse gemeinsam beizutragen. Dabei 
leistet die Person, die den gemeinsamen Haushalt führt, durch diese 
Tätigkeiten ihren Beitrag und hat dadurch einen Anspruch auf Unterhalt, 
wobei eigene Einkünfte angemessen zu berücksichtigen sind. Ein Unter-
haltsanspruch steht dem/der eingetragenen PartnerIn auch zu, wenn er/sie 
seinen/ihren Beitrag nicht zu leisten vermag, z. B. wegen Krankheit.

Auf den Unterhaltsanspruch an sich kann im Vorhinein nicht verzichtet 
werden. Ein Verzicht für Unterhaltsleistungen für die Vergangenheit oder 
auf künftige einzelne Unterhaltsbeiträge ist zulässig.

Auf Verlangen des/der unterhaltsberechtigten Partners/Partnerin kann der 
Unterhalt auch bei aufrechter Haushaltsgemeinschaft ganz oder teilweise 
in Geld verlangt werden, solange dies nicht unbillig wäre. 

Die Unterhaltshöhe richtet sich im Zweifel nach richtlinienartigen Prozent-
werten. Demnach hat ein/e haushaltsführende/r PartnerIn ohne eigenes 
Einkommen einen Unterhaltsanspruch in Höhe von 33 % des Nettoein-
kommens des verdienenden Teiles. Ist die Hausfrau bzw. der Hausmann 
ebenfalls erwerbstätig, steht ihr/ihm weniger Unterhalt zu. Grundsätzlich 
bleiben unerhebliche Nebeneinkünfte unberücksichtigt (z. B. stundenweise 
Erwerbstätigkeit der Hausfrau oder des Hausmannes).

Von den 33 % werden für jedes unterhaltsberechtigte Kind 4% abgezogen 
(für Babys nur 2 %), dies unter Berücksichtigung des geleisteten Natur-
alunterhaltes (Nahrung, Beistellung der Wohnung u. a.). Muss z. B. auch 
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noch für eine geschiedene Ehefrau oder einen früheren eingetragenen 
Partner Unterhalt geleistet werden, dann reduziert sich der Unterhalts-
anspruch der/des haushaltsführenden Partnerin/Partners noch einmal um 
1 % – 3 %.

Diese Berechnungen verstehen sich für getrennt lebende PartnerInnen. 
Leben sie hingegen im gemeinsamen Haushalt, werden Natural-Unter-
haltsleistungen angerechnet, z. B. wenn ein Partner Fixkosten wie die 
Miete bezahlt.

1.9		 Mitversicherung des/der haushaltsführenden 
		  Partners/Partnerin

Eine „Mitversicherung als Angehörige/r“ des/der erwerbstätigen Partners/
Partnerin kostet 3,4 % des sozialversicherungspflichtigen Einkommens 
des/der Versicherten. Der Zusatzbeitrag von 3,4 % wird von der Gebiets-
krankenkasse vorgeschrieben. Der Zusatzbeitrag ist von der versicherten 
Person und nicht von der/dem Angehörigen zu zahlen. Verweigert der/die 
Versicherte die Zahlung, besteht dennoch Krankenversicherungsschutz für 
Angehörige.

Hat sich die/der mitversicherte Angehörige in der Vergangenheit der Er-
ziehung eines oder mehrerer im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern 
mindestens vier Jahre hindurch gewidmet oder widmet sich aktuell der 
Erziehung, entfällt der Zusatzbeitrag. Ab der Geburt des ersten Kindes ist 
eine beitragsfreie Mitversicherung möglich.
Eine beitragsfreie Mitversicherung besteht auch bei der Pflege eines/einer 
Angehörigen ab Pflegestufe 3 oder wenn der/die mitversicherte Angehöri-
ge selbst Pflegegeld ab der Stufe 3 bezieht.

In Fällen besonderer sozialer Schutzwürdigkeit kann der Zusatzbeitrag 
entfallen oder reduziert werden. Während des Bezuges von Krankengeld, 
Arbeitslosigkeit etc. und auch während des Präsenz- oder Zivildienstes ist 
jedenfalls kein Zusatzbeitrag zu leisten.

Mitversicherte Angehörige haben keinen Anspruch auf Krankengeld und 
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sind nicht unfallversichert. Ein Unfall im Haushalt ist also rechtlich betrach-
tet kein Arbeitsunfall (Ausnahme: bäuerlicher Haushalt).

Tipp:
Wenn Sie „geringfügig beschäftigt“ und daher grundsätzlich nur un-
fallversichert sind, können Sie für einen geringen monatlichen Beitrag 
in die Krankenversicherung sowie in die Pensionsversicherung eintre-
ten, dies jedoch nur über Antrag bei der Gebietskrankenkasse. Die 
Kosten betragen im Jahr 2011 für Kranken- und Pensionsversiche-
rung ! 52,78 monatlich (Stand September 2011). Kinder und eingetragene 
PartnerInnen können bei Bedarf auch mitversichert werden. Eine 
Selbstversicherung in der Arbeitslosenversicherung ist nicht möglich. 
Geringfügig Beschäftigte sind also nie arbeitslosenversichert.

Mit rechtskräftiger gerichtlicher Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 
verliert der/die in aufrechter Partnerschaft Mitversicherte die sozialversi-
cherungsrechtliche Angehörigeneigenschaft. Ein Weiterbestehen der Mit-
versicherung kann zwischen den PartnerInnen vertraglich nicht vereinbart 
werden (nähere Infos dazu siehe Pkt. 4.2.)

1.10	 Verbot der Adoption

Das Eingetragene Partnerschaft-Gesetz verbietet eingetragenen Partner-
Innen sowohl die gemeinsame Adoption eines Kindes (Fremdkindadop- 
tion) als auch die Adoption des Kindes des Partners/der Partnerin (Stief-
kindadoption). 

Mit dem Gesetz über die eingetragene Partnerschaft wird auch die medi-
zinisch unterstützte Fortpflanzung verboten. Der Oberste Gerichtshof hat 
im März 2011 beim Verfassungsgerichtshof die Aufhebung dieses Ver-
botes beantragt, da es verfassungswidrig erscheine, einer in einer gleich-
geschlechtlichen Partnerschaft lebenden Frau aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung die Möglichkeit zu nehmen, mittels medizinisch unterstützter 
Fortpflanzung ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofes steht noch aus (Stand Mai 2011).
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2 Wenn Ihr/e PartnerIn gewalttätig ist oder nachweisbaren Psychoterror 
ausübt, kann der/die TäterIn von Polizei oder Gericht aus der Wohnung 
weggewiesen werden. Diese Wegweisung ist für maximal sechs Monate 
möglich. Wird innerhalb dieser sechs Monate Auflösungsklage erhoben, 
darf der/die TäterIn unter Umständen bis zum Ende des Auflösungsver-
fahrens nicht mehr zurück in die Wohnung.

Tipp:
Bei Gewalt in der Beziehung wenden Sie sich bitte an eine der Bera-
tungsstellung, die Sie im „Tiroler Familienratgeber“ oder in der Bro- 
schüre „Fraueneinrichtungen in Tirol – Adressen von A–Z“ finden  
(siehe wichtige Adressen).
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Bei der sog. gerichtlichen Auflösung sind verschiedene Arten zu un-
terscheiden. Das Auflösungsrecht geht ebenso wie das Eherecht vom 
Verschuldensprinzip aus, es ist aber auch ein verschuldensunabhängiger 
Unterhaltsanspruch vorgesehen. An die verschiedenen Varianten knüpfen 
sich unterschiedliche Rechtsfolgen, vor allem beim Unterhalt. 

3.1		A uflösung wegen Verschuldens – 
		  schwere Verfehlung

Eine gerichtliche Auflösung der eingetragenen Partnerschaft kann mittels 
Auflösungsklage begehrt werden, wenn der/die andere PartnerIn durch 
eine schwere Verfehlung die eingetragene Partnerschaft schuldhaft so 
tief zerrüttet hat, dass die Wiederherstellung einer ihrem Wesen entspre-
chenden Lebensgemeinschaft nicht erwartet werden kann. 

Beispiele für schwere Verfehlungen sind: Anwendung von körperlicher 
Gewalt, Zufügung schweren seelischen Leides, liebloses Verhalten gegen-
über der/dem PartnerIn, böswilliges Verlassen, unbegründetes Aussperren 
aus der Wohnung, andauerndes Desinteresse an der Partnerin oder am 
Partner.

Achtung: 
Verfehlungen müssen nachgewiesen werden. Schwere Verfehlungen 
verjähren innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis. Daher ist es 
wichtig, sich rasch zu entscheiden, ob man die Auflösung will. Lebt 
das Paar getrennt, ist der Fristenlauf unterbrochen.
Wurde die Verfehlung verziehen, kann sie nicht mehr als Klagsgrund 
herangezogen werden.
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3.2		A uflösung wegen Zerrüttung aufgrund einer 
		  geistigen Störung, einer Geisteskrankheit oder 
		e  iner schweren ansteckenden oder ekelerre-
		  genden Krankheit

Ist die eingetragene Partnerschaft aufgrund eines auf geistiger Störung 
beruhenden Verhaltens, einer Geisteskrankheit, oder einer ansteckenden 
oder ekelerregenden Krankheit so tief zerrüttet bzw. aufgehoben, dass die 
Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden 
kann, dann kann die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft mittels 
Auflösungsklage begehrt werden. Allerdings sollen hier Härten für die/den 
kranke/n PartnerIn vermieden werden.

3.3		A uflösung wegen Aufhebung der häuslichen 
		Geme  inschaft

Ist die häusliche Gemeinschaft der eingetragenen PartnerInnen seit 
mindestens drei Jahren aufgehoben, kann jeder Teil wegen tiefgreifender 
unheilbarer Zerrüttung der Partnerschaft ihre Auflösung mit Klage be-
gehren. Die häusliche Gemeinschaft kann unter Umständen auch dann 
als aufgehoben betrachtet werden, wenn die PartnerInnen weiterhin in 
einer Wohnung oder in einem Haus leben, aber komplett getrennt gewirt-
schaftet und gewohnt wird. Nach dreijähriger Aufhebung der häuslichen 
Gemeinschaft ist der Auflösungsklage eines/einer PartnerIn vom Gericht 
jedenfalls stattzugeben. 
Leben die PartnerInnen zunächst getrennt, versöhnen sich dann und zie-
hen wieder zusammen, um sich erneut zu trennen, werden die Fristen des 
jeweiligen getrennt Lebens nicht zusammengezählt. Vielmehr beginnt die 
dreijährige Frist jeweils von vorne an zu laufen. Die Zeiten von mehreren 
Trennungen werden also nicht addiert.

Kommentar:
Eine grundlose Aufhebung der Lebensgemeinschaft stellt ein schuld-
haftes Fehlverhalten dar („böswilliges Verlassen“) und kann zu einer 
verschuldeten Auflösung der Partnerschaft führen. Kein böswilliges 
Verlassen ist gegeben, wenn das Zusammenleben wegen schwerer 

FR_EP_Folder.indd   16 13.07.2011   15:46:53 Uhr



17

Verfehlungen der Partnerin oder des Partners unzumutbar ist oder 
wenn wichtige persönliche Gründe vorliegen.

Um sicher zu gehen, dass kein böswilliges Verlassen vorliegt, kann 
man sich das Ausziehen („gesonderte Wohnungnahme“) vom zu-
ständigen Bezirksgericht genehmigen lassen.
Beim Auszug dürfen nur die persönlichen Sachen mitgenommen wer-
den, das partnerschaftliche Gebrauchsgegenstände wie Bettwäsche 
oder Geschirr nur mit Zustimmung des/der anderen. Den Wohnungs-
schlüssel kann man behalten.

3.4		 Einvernehmliche Auflösung

Ist die Lebensgemeinschaft der PartnerInnen seit mindestens einem halb-
en Jahr aufgehoben (dies ist grundsätzlich auch dann möglich, wenn beide 
PartnerInnen im gleichen Haushalt völlig getrennt leben und wirtschaften), 
und gestehen beide PartnerInnen die unheilbare Zerrüttung des partner-
schaftlichen Verhältnisses zu und besteht zwischen ihnen Einvernehmen 
über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft, dann können sie 
gemeinsam die Auflösung bei Gericht beantragen.

Voraussetzung ist, dass beide PartnerInnen eine schriftliche Vereinbarung 
über die unterhaltsrechtlichen Beziehungen zwischen den PartnerInnen 
und die gesetzlichen vermögensrechtlichen Ansprüche im Verhältnis zu- 
einander dem Gericht unterbreiten bzw. vor Gericht eine derartige Verein-
barung schließen.

3.5		  Auflösung wegen Willensmängeln

Lagen bei Eingehung der eingetragenen Partnerschaft gravierende Wil-
lensmängel vor, kann mit Klage die Auflösung (grundsätzlich binnen eines 
Jahres) der eingetragenen Partnerschaft begehrt werden. Eine derartige 
Auflösungsklage steht insbesondere offen wenn:

	 man im Zeitpunkt der Begründung der eingetragenen Partnerschaft 
beschränkt geschäftsfähig war und die mit der gesetzlichen Vertretung 
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betraute Person die Begründung einer eingetragenen Partnerschaft 
nicht bewilligt hat;

	 man nicht wusste, dass man eine eingetragene Partnerschaft eingeht; 
	 man sich in der Person des/der anderen irrte; 
	 man sich bei Eingehen der eingetragenen Partnerschaft über solche die 

Person des/der anderen betreffenden Umstände irrte, die bei Kenntnis 
der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der eingetra-
genen Partnerschaft dazu geführt hätten, dass man die Partnerschaft 
nicht begründet hätte;

	 man zur Begründung der eingetragenen Partnerschaft mit Wissen des/
der anderen durch arglistige Täuschung über relevante Umstände (aus-
genommen solche über die Vermögensverhältnisse) bestimmt wurde, 
die bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens 
der eingetragenen Partnerschaft dazu geführt hätten, dass man die 
Partnerschaft nicht begründet hätte;

	 man zur Begründung der eingetragenen Partnerschaft widerrechtlich 
durch Drohung gezwungen wurde.
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4.1		U nterhalt 

Enthält das Auflösungsurteil einen Schuldausspruch, so hat grundsätzlich 
der/die allein oder überwiegend schuldige PartnerIn dem/der anderen den 
nach den Lebensverhältnissen der eingetragenen PartnerInnen angemes-
senen Unterhalt zu leisten.

Sind beide PartnerInnen gleichteilig schuldig, kann der/dem PartnerIn, der/
die sich selbst nicht erhalten kann, ein (zeitlich befristeter) Unterhaltsbei-
trag zugebilligt werden.
Unter bestimmten Umständen kann unabhängig vom Verschulden (befri-
stet) Unterhalt gewährt werden, insbesondere dann, wenn sich ein/eine 
PartnerIn in aufrechter Partnerschaft einvernehmlich der Haushaltsführung 
oder der Betreuung eines/einer Angehörigen des/der anderen Partners/
Partnerin gewidmet hat und sich daher selbst nicht oder nicht ausreichend 
erhalten kann.

Unterhalt kann immer auch einvernehmlich vereinbart werden.

Ein bestehender Unterhaltsanspruch erlischt durch die Begründung einer 
neuen eingetragenen Partnerschaft bzw. einer Eheschließung des/der 
Berechtigten.

Beim Eingehen einer (nicht eingetragenen) Lebensgemeinschaft ruht der 
Unterhaltsanspruch, d. h. mit Beendigung dieser Lebensgemeinschaft lebt 
der Unterhaltsanspruch wieder auf.

4.2		 Krankenversicherung

Mit rechtskräftiger Auflösung der eingetragenen Partnerschaft verliert der/
die in aufrechter Beziehung Mitversicherte die sozialversicherungsrecht-
liche Angehörigeneigenschaft. Ein Weiterbestehen der Mitversicherung 
kann zwischen den PartnerInnen nicht vertraglich vereinbart werden.

Für frühere eingetragene PartnerInnen, die durch die Auflösung der 
eingetragenen Partnerschaft den Krankenversicherungsschutz als 
mitversicherte/r Angehörige/r verloren haben, bestehen verschiedene 
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Möglichkeiten, zu einem eigenen Versicherungsschutz zu gelangen. Neben 
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bieten sich insb die freiwillige Selbst-
versicherung, die freiwillige Weiterversicherung oder die Selbstversiche-
rung bei geringfügiger Beschäftigung an (Informationen darüber erhalten 
Sie von Ihrem Sozialversicherungsträger).

Eine Kranken-Mitversicherung nach einer Auflösung ist in Ausnahmefällen 
möglich, z. B. für BeamtInnen und LandeslehrerInnen, wenn und solange 
Unterhalt zusteht.
Wesentlich für die Kontinuität des Krankenversicherungsschutzes ist 
die Antragstellung binnen sechs Wochen (ASVG) bzw. sechs Monaten 
(GSVG, BSVG) nach Rechtskraft der gerichtlichen Auflösung der einge-
tragenen Partnerschaft. Nur wenn diese Frist gewahrt wird, schließt die 
Selbst- bzw. Weiterversicherung an die vorangegangene Versicherung 
unmittelbar an, sodass Leistungen bereits ab dem Beginn der Selbst- bzw. 
Weiterversicherung in Anspruch genommen werden können. Für den Fall, 
dass diese Frist versäumt wird, beginnt die Selbst- bzw. Weiterversiche-
rung zwar mit dem auf die Antragstellung folgenden Tag, ein Anspruch 
auf Versicherungsleistungen besteht allerdings erst nach einer Wartezeit 
von drei Monaten nach dem ASVG bzw. nach einer Wartezeit von sechs 
Monaten nach dem GSVG und dem BSVG. In diesem Zeitraum müssen 
Beiträge geleistet werden, ohne dass Leistungen in Anspruch genommen 
werden können.

Tipp:
Sofern die wirtschaftlichen Verhältnisse des/der früheren eingetra-
genen Partners/Partnerin diese Vorgangsweise rechtfertigen, ist 
angesichts der nicht unbeträchtlichen Kosten einer freiwilligen Kran-
kenversicherung ein Antrag auf Herabsetzung des Beitrags anlässlich 
der Antragstellung sinnvoll. Diese Mäßigung der Zahlungspflicht 
liegt im Ermessen des Sozialversicherungsträgers und gilt für ein 
Jahr, sodass ein neuerlicher Herabsetzungsantrag vor Ablauf dieser 
Zeitspanne in Betracht gezogen werden muss.
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4.3		A ufteilung des Gebrauchsvermögens, 
		  der Ersparnisse und der Schulden

Wird die eingetragene Partnerschaft aufgelöst, sind das partnerschaft-
liche Gebrauchsvermögen und die partnerschaftlichen Ersparnisse unter 
beiden PartnerInnen aufzuteilen. Aufzuteilen sind zum Beispiel der ge-
samte Hausrat, Bilder, Camping-Ausrüstung, Wertpapiere, Lebensversi-
cherungen, Sparguthaben, Giro- und Gehaltskonten, Bausparverträge, 
Kunstgegenstände soweit sie für die Wertanlage bestimmt sind, etc. Bei 
der Aufteilung sind die Schulden, die mit den ehelichen Ersparnissen in 
einem inneren Zusammenhang stehen, zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich sind in die Vermögensaufteilung bei einer Auflösung nicht 
einzubeziehen:

	 Sachen, die ein/e PartnerIn in die Partnerschaft eingebracht, geerbt 
oder von Dritten geschenkt bekommen hat;

	 Sachen des persönlichen Gebrauchs oder die zur Ausübung eines 
Berufes dienen (z. B. eine Hobbyausrüstung, Schmuck);

	 Unternehmen, Sachen, die zu einem Unternehmen gehören und An-
teile an einem Unternehmen (außer, es handelt sich dabei um bloße 
Wertanlagen). Wurden partnerschaftliches Gebrauchsvermögen oder 
partnerschaftliche Ersparnisse in ein Unternehmen eingebracht oder für 
ein Unternehmen verwendet, so ist der Wert des Eingebrachten oder 
Verwendeten grundsätzlich bei der Aufteilung zu berücksichtigen. 

Die PartnerInnen können Vereinbarungen treffen, die im Voraus die Auftei-
lung der Ersparnisse oder der Wohnung regeln. Derartige Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Form eines Notariatsaktes. 
Vereinbarungen, die im Voraus die Aufteilung des übrigen Gebrauchsver-
mögens, z. B. Hausrat oder PKW, betreffen, bedürfen der Schriftform, sind 
aber nicht notariatspflichtig.

Bei einer einvernehmlichen Auflösung der Partnerschaft müssen sich die 
eingetragenen PartnerInnen einvernehmlich über die vermögensrechtlichen 
Folgen einigen. Bei einer streitigen Auflösung kann das Gericht die Auftei-
lung vornehmen. Dafür ist innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Rechts-
kraft der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft die Aufteilungsklage 
einzubringen.
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4.4		A ufteilung der partnerschaftlichen Wohnung

Die Wohnung (Haus) ist grundsätzlich bei einer Auflösung in die Auf- 
teilung des Vermögens einzubeziehen, egal wem sie gehört oder wer  
MieterIn ist. Wurde aber die Ehewohnung von einem/einer PartnerIn in  
die eingetragene Partnerschaft eingebracht, geerbt oder wurde sie von  
einem Dritten, z. B. den Eltern, geschenkt, ist die Wohnung nur dann in  
die Aufteilung einzubeziehen, wenn dies zwischen den PartnerInnen 
vereinbart wurde oder wenn der andere Teil auf die Weiterbenützung der 
Wohnung zur Sicherung seiner Lebensbedürfnisse angewiesen ist. Eine 
Vereinbarung über die partnerschaftliche Wohnung muss in Form eines 
Notariatsaktes geschlossen werden.

4.5		S chulden

Bei einer Auflösung der eingetragenen Partnerschaft müssen die partner-
schaftlichen Schulden aufgeteilt werden. 

Damit eine Entlastung an der „Schuldenfront“ auch Außenwirkung be-
kommt, muss im Zuge der Auflösung ein Antrag auf Ausfallsbürgschaft 
gestellt werden. Dieser Antrag muss bis spätestens ein Jahr nach der 
Auflösung gestellt werden. Das Gericht kann mit Beschluss aussprechen, 
dass nur ein/e PartnerIn den Gläubigern gegenüber für partnerschaftliche 
Schulden künftighin als Hauptschuldner haftet, der/die andere ist lediglich 
Ausfallsbürge. Als Ausfallsbürge darf man nur dann zur Schuldentilgung 
herangezogen werden, wenn die Eintreibung der Schulden beim Haupt-
schuldner erfolglos versucht wurde oder die Eintreibung nicht möglich 
oder zumutbar ist (z. B. schwierige Exekution im Ausland).

4.6		 Mitwirkung im Erwerb des/der anderen

Zum Anspruch auf Vergütung für geleistete Mitwirkung im Erwerb des/der 
anderen siehe Pkt. 1.7.
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4.7		N ame nach gerichtlicher Auflösung

Nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft ist es möglich, durch 
Namensänderung den früher geführten Familienamen wieder zu erhalten.

Jeder vor Begründung der letzten eingetragenen Partnerschaft zu Recht 
geführte Name kann durch Namensänderung wieder erworben werden. 
Ein früher geführter Familienname aus einer geschiedenen Ehe kann nur 
durch Namensänderung wieder erworben werden, wenn aus dieser Ehe 
Kinder (Enkelkinder) vorhanden sind.

Zuständig für namensrechtliche Erklärungen ist die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde des Hauptwohnsitzes.

Zu den Kosten einer Namensänderung siehe Pkt. 1.5.

4.8		W itwen- bzw. Witwerpension

Die Witwen- bzw. Witwerpension steht grundsätzlich nur der/dem hin-
terbliebenen eingetragenen PartnerIn zu. Die/der unterhaltsberechtigte 
frühere eingetragene PartnerIn hat nach dem Tod des/der früheren unter-
haltspflichtigen Partners/Partnerin einen Pensionsanspruch bis zur Höhe 
des Unterhaltsanspruches.

Voraussetzungen dafür sind ein Unterhaltsanspruchs aufgrund eines ge-
richtlichen Urteils, eines gerichtlichen Vergleichs oder einer vertraglichen 
Verpflichtung bereits vor Auflösung der eingetragenen Partnerschaft. Hat 
der/die Verstorbene nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft bis 
zu seinem/ihrem Tod, mindestens aber während der Dauer des letzten 
Jahres vor seinem/ihrem Tod, unabhängig von einem Unterhaltstitel (Urteil, 
Vergleich, Vereinbarung) regelmäßig zur Deckung des Unterhaltsbedarfs 
des/der überlebenden früheren Partners/Partnerin beigetragen und hatte 
die eingetragene Partnerschaft mindestens zehn Jahre gedauert, dann 
besteht ebenfalls ein Anspruch auf sog. uneigentliche Witwen/Witwerpen-
sion.
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Tipp:
Informieren Sie sich vor einer Auflösung der eingetragenen Partner-
schaft bei Ihrer zuständigen Pensionsversicherungsanstalt über die 
pensionsrechtlichen Auswirkungen im Falle einer Auflösung.

4.9		 Kosten einer gerichtlichen Auflösung 
		  (Stand September 2011)

Gerichtskosten einer einvernehmlichen Auflösung:

	 ! 266.– für den Auflösungsantrag zuzüglich
	 ! 266.– für die Auflösungsvereinbarung bzw. ! 398.– wenn die Auf-

lösungsvereinbarung die Übertragung des Eigentums an einer unbe-
weglichen Sache oder die Begründung sonstiger bürgerlicher Rechte 
zum Inhalt hat.

Gerichtskosten einer „strittigen“ Auflösung durch Klage (I. Instanz)
	 ! 283.– für die Einbringung der Auflösungsklage

Schließen die Parteien einen Vergleich, entstehen zusätzliche Gebühren, 
die vom Inhalt des Vergleichs abhängen, da jeder einzelne Punkt extra 
bewertet wird.

Anwaltskosten

Beachten Sie, dass zu den Gerichtskosten noch allfällige Anwaltskosten 
dazu kommen. Weder für eine einvernehmliche noch für eine strittige Auf-
lösung (I. Instanz) besteht Anwaltspflicht.

Tipp:
Wenn Sie sich durch einen Anwalt oder eine Anwältin vertreten  
lassen, besprechen Sie im Vorfeld die auf Sie zukommenden Kosten.

FR_EP_Folder.indd   24 13.07.2011   15:46:53 Uhr



25

Kostentragung

Bei einer einvernehmlichen Auflösung trägt jede/r die eigenen Kosten. Bei 
einer strittigen Auflösung muss zunächst jede Partei die eigenen Ge-
richts- und Anwaltskosten tragen. Letztlich hängt die Kostentragung vom 
Verschuldensausspruch im Auflösungsurteil ab. Jene/r PartnerIn, der/die 
im Verfahren gänzlich unterliegt, muss der anderen Partei die Kosten er-
setzen. Obsiegt eine Partei nur zum Teil, werden die Kosten entsprechend 
anteilig aufgeteilt.

Verfahrenshilfe 

Wer die Kosten eines Verfahrens ohne Beeinträchtigung seines notwen-
digen Unterhaltes nicht bestreiten kann, hat Anspruch auf Verfahrenshilfe, 
aber nur wenn die Prozessführung nicht offenbar mutwillig oder aussichts-
los ist. Verfahrenshilfe kann in der Befreiung von Gebühren aber auch in 
der Beigebung einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwaltes bestehen. 

Gegen die abweisende Entscheidung des zuständigen Gerichts ist ein 
Rekurs möglich.
Für die Beantragung von Verfahrenshilfe muss ein Vermögensbekenntnis 
(Formular) vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden (unrichtige 
Angaben sind strafbar).

Tipp:
Auch im Falle einer Verfahrenshilfe ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem 
Anwalt oder Ihrer Anwältin abklären, welche rechtlichen Handlungen 
von der Verfahrenshilfe umfasst sind. Bezieht sich z. B. die Verfah-
renshilfe auf das Auflösungsverfahren, wären etwa Unterhaltsfragen 
davon nicht umfasst.
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5 Rechtskomitee LAMBDA
Vereinigung zur Wahrung der Rechte gleichgeschlechtlich l(i)ebender 
Frauen und Männer
1060 Wien, Linke Wienzeile 102
T & F 876 30 61
office@RKLambda.at
www.rklambda.at

Beratungsstelle COURAGE
Innsbruck
6020 Innsbruck, Bozner Platz 1 / 4. Stock
T 0699 16 61 66 63
innsbruck@courage-beratung.at

HOSI – Homosexuelle Initiative Tirol
6020 Innsbruck, Meinhardstraße 16
T & F 0512 58 75 86
office@hositirol.at
www.hositirol.at

Autonomes FrauenLesbenzentrum
6020 Innsbruck, Liebeneggstraße 15/6
T 0512 58 08 39
info@frauenlesbenzentrum.at
www.frauenlesbenzentrum.at

Amt der Tiroler Landesregierung
Fachbereich Frauen und Gleichstellung
6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1
T 0512 508 35 81
juff.frauen@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/frauen

Servicestelle Gleichbehandlung und Antidiskriminierung
Haus der Anwaltschaften
6020 Innsbruck, Meraner Straße 5
T 0512 508 37 99
servicestelle.gleichbehandlung@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/gleichbehandlung
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Bezirksverwaltungsbehörden

Stadtmagistrat Innsbruck:
Rathausgalerien 5.Stock
6010 Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 18
T 0512 53 60-0
F 0512 53 60-17 16
kontakt@innsbruck.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land
6020 Innsbruck, Gilmstraße 2
T 0512 53 44
F 0512 53 44 50 05
bh.innsbruck@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Imst
6460 Imst, Stadtplatz 1
T 05412 69 96
F 05412 69 96 52 15
bh.imst@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Landeck
6500 Landeck, Innstraße 5
T 05442 69 96
F 05442 69 96 54 15
bh.landeck@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Reutte
6600 Reutte, Obermarkt 7
T 05672 69 96-0
F 05672 69 96 56 05
bh.reutte@tirol.gv.at
 

Bezirkshauptmannschaft Schwaz
6130 Schwaz, Franz-Josef-Straße 25
T 05242 69 31
F 05242 69 31 58 05
bh.schwaz@tirol.gv.at

27
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Bezirkshauptmannschaft Kufstein
6330 Kufstein, Bozner Platz 1–2
T 05372 60 60
F 05372 606 60 05
bh.kufstein@tirol.gv.a

Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel
6370 Kitzbühel, Hinterstadt 28
T 05356 621 31-0
F 05356 621 31 63 05
bh.kitzbuehel@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Lienz
9900 Lienz, Dolomitenstraße 3
T 04852 66 33
F 04852 66 33 65 05
bh.lienz@tirol.gv.at

FR_EP_Folder.indd   28 13.07.2011   15:46:53 Uhr



29

Broschüren
Hier finden Sie Adressen und AnsprechpartnerInnen zu den Themen 
Recht, Mediation, Gewalt und viele andere mehr. 

Einrichtungen für Frauen in Tirol – Adressen von A–Z
Abt. JUFF-Fachbereich Frauen und Gleichstellung
www.tirol.gv.at/frauen (Publikationen)

Tiroler Familienratgeber
Abt. JUFF-Fachbereich Familie
www.tirol.gv.at/familie (Familienratgeber)

Bestelladresse für die Broschüren
Abt. JUFF - Fachbereich Frauen und Gleichstellung; 
T 0512 508 35 81
juff.frauen@tirol.gv.at
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Fachbereich Frauen und Gleichstellung 
der Abteilung JUFF
Michael-Gaismair-Straße 1
6020 Innsbruck
T 0512 5083581
juff.frauen@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/frauen
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